
Bürgschaften von A bis Z –
Informationen und Hinweise.



A
– Bürgschaft für Altersteilzeit  	 5
– Anzahlungsbürgschaft	 7
– Anzahlungsbürgschaft für Möbel- und Küchenhäuser	 9
– Bürgschaft zur Absicherung von Arbeitnehmerüberlassung	 12
– Bürgschaft zur Absicherung von Arbeitszeitkonten 	 14
– Bürgschaft zur Absicherung von Architekten- und Ingenieurleistungen 	 17 
– Ausführungsbürgschaft	 19

B
– Bietungsbürgschaft	 21
– Bürgschaft nach § 650f BGB (Bauhandwerkersicherung)	 23
– Bürgschaft nach Bundes-Immissionsschutzgesetz	 25
– Bürgschaft nach § 14 Arbeitnehmerentsendegesetz,
   § 28 e Sozialgesetzbuch IV	 27

D
– Bürgschaft zur Absicherung von Dienstleistungsverträgen 	 30

E
– Bürgschaft nach ElektroG	 32 
– Bürgschaft zur Absicherung von Erschließungsmaßnahmen	 34

F
– Factoringbürgschaft	 37

Inhaltsverzeichnis

A-Z

2



I
– IATA-Bürgschaft	 38 

L
– Leasingbürgschaft	 40 
– Lottobürgschaft 	 42 

M
– Bürgschaft für Mängelansprüche 	 43
– Mietbürgschaft für bewegliche Sachen 	 45
– Mietbürgschaft für Gewerbeobjekte	 47
– Bürgschaft nach § 13 Mindestlohngesetz	 49
– Mineralölbürgschaft	 51
– Bürgschaft zur Absicherung von Mitarbeiterbeteiligungen	 54

N
– Bürgschaft für nachwachsende Rohstoffe	 56 
– Notifizierungsbürgschaft (Forderungen aus Abfallverbringung)   	 58

P
– Pachtbürgschaft für Gewerbeobjekte	 61
– Postbürgschaft 	 63
– Prozessbürgschaft	 64

Inhaltsverzeichnis

A-Z

3



R
– Rekultivierungsbürgschaft	 66

T
– Tankstellenbürgschaft 	 68

V
– Verbraucherbaubürgschaft nach § 650m Abs. 2 BGB	 70 
– Vertragserfüllungsbürgschaft	 72 
– Vorauszahlungsbürgschaft	 74

W
– Bürgschaft für Warenlieferungen	 76

Z
– Zollbürgschaft	 78

Inhaltsverzeichnis

A-Z

4



A

Hinweis

Es erfolgt keine Absicherung von  

Lebensarbeitszeitkonten.

	> Definition 
	 Absicherung der Arbeitszeitgut-	
	 haben (Wertguthaben) von Arbeit-	
	 nehmern in Altersteilzeit.

	> Ablauf 
	 Gegen Ende seines Berufslebens 	
	 entscheidet sich der Arbeitnehmer 	
	 für das Angebot seines Arbeit- 
	 gebers, in Altersteilzeit zu gehen.

	 In der sogenannten aktiven Phase 	
	 der Altersteilzeit arbeitet der Arbeit- 
	 nehmer die volle, nach Arbeitsver-	
	 trag vereinbarte Arbeitszeit, ver-	
	 zichtet dafür aber auf einen Teil 	
	 seines Bruttolohns.

	� In der passiven Phase arbeitet der 
Arbeitnehmer nicht mehr und erhält 
den in der aktiven Phase angespar-
ten Teil seines Bruttolohns.

	 Für den Fall der Insolvenz sichert 	
	 die Bürgschaft dieses Guthaben ab.

	> Zielgruppe 
	 Unternehmen, die ihren Mitarbei-	
	 tern Altersteilzeitmodelle anbieten.

Bürgschaft für Altersteilzeit.
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	> Definition 
	 Verbürgt werden Ansprüche des 	
	 Auftraggebers auf Rückzahlung 	
	 geleisteter Anzahlungen gegen 	
	 seinen Auftragnehmer.

	> Ablauf	
	� Der Auftraggeber leistet eine An-	

zahlung an seinen Auftragnehmer –	
etwa zur Abdeckung der Kosten für 
die Materialbeschaffung. 

	 Das Risiko des Verlustes dieser 	
	 Vorleistung – z. B. wegen Insolvenz 	
	 des Auftragnehmers – sichert die 	
	 Anzahlungsbürgschaft ab.

	> Zielgruppe 
	� Unternehmen, die mit ihren 

Auftraggebern Anzahlungen  
auf die zu erbringende Leistung 
vereinbart haben.

Hinweis

�R+V bietet für diesen Sicherungs-

zweck auch Avalstandardtexte in 

englischer Sprache.

Anzahlungsbürgschaft.

A
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	> Definition 
	� Verbürgt werden Ansprüche des 

Käufers einer Küche oder von 
Möbeln auf Rückzahlung geleis-
teter Anzahlungen gegen den 
Verkäufer.

	> Ablauf	
	� Der Käufer leistet eine Anzahlung 

an den Verkäufer.

	� Das Risiko des Verlustes dieser 
Vorleistung – z. B. wegen Insol-
venz des Verkäufers – sichert die 
Anzahlungsbürgschaft ab.

	> Zielgruppe 
	 �Unternehmen, die mit ihren  

Auftraggebern Anzahlungen  
auf die zu erbringende Leistung 
vereinbart haben.

Anzahlungsbürgschaft für Möbel-  

und Küchenhäuser.

A
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	> Definition 
	� Verbürgt werden Ansprüche des 

Entleihers von Arbeitnehmern, 
wenn der Verleiher Sozialversi-
cherungsbeiträge und Arbeitneh-
merentgelte nicht abführt, die der 
Entleiher zuvor an den Verleiher 
bezahlt hat.

	> Ablauf	
	� Der Verleiher verleiht Arbeitneh-

mer an den Entleiher und erhält 
dafür vom Entleiher ein Entgelt. 

	� Sowohl Verleiher als auch Entleiher 
haften für die ordnungsgemäße 
Abführung aller Sozialversiche-
rungsbeiträge. Das Haftungsrisiko 
des Entleihers bei nicht abge-
führten Beiträgen – z. B. wegen 
Insolvenz des Verleihers – sichert 
die Bürgschaft für Arbeitnehmer-
überlassung ab.

	> Zielgruppe 
	 �Personaldienstleister, die Arbeit-

nehmer an andere Firmen verlei-
hen und die für die ordnungsge-
mäße Abführung aller Beiträge 
Sicherheiten stellen müssen.

Bürgschaft zur Absicherung von  

Arbeitnehmerüberlassung.

A
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	> Definition 
	 Absicherung von Arbeitszeitgut-	
	 haben auf Arbeitszeit- und Entgelt-	
	 konten.

	> Ablauf
	 Die Mitarbeiter eines Unternehmens
	 haben die Möglichkeit, auf einem 	
	 Arbeitszeitkonto Stunden aus Mehr- 
	 arbeit anzusammeln. Lässt es das 	
	 Arbeitsaufkommen zu, werden 
	 diese wieder abgebaut.

	� Für den Fall der Insolvenz des Unter-
nehmens sind die aufgelaufenen 
Zeitguthaben über eine Bürgschaft 
abgesichert.

	> Zielgruppe 
	 Unternehmen, deren Mitarbeiter 	
	 flexible Arbeitszeitregelungen 
	 nutzen.

Bürgschaft zur Absicherung von  

Arbeitszeitkonten.

A

Hinweis

Abgesichert werden kurzfristige 

Arbeitszeit- und Entgeltkonten, die in 

der Regel innerhalb eines Jahres auf- 

und abgebaut werden.
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	> Definition 
	 Anzahlungs-/Vorauszahlungs-
	 bürgschaft für Architekten- und 	
	 Ingenieurleistungen.

	> Ablauf	
	 Ein Architekt/Ingenieur über-
	 nimmt nach Baufertigstellung 
	 die Bau-/Objektbetreuung in der 	
	 Gewährleistungsphase. Das Hono-
	 rar steht ihm grundsätzlich erst 	
	 nach Ablauf der Gewährleistungs-	
	 frist zu.

	� Bis zu diesem Zeitpunkt hat der 	
Architekt/Ingenieur die Mängel  
zu betreuen (Objektbetreuung 
nach dem Leistungsbild des  
§ 34 Abs. 3 Nr. 9 HOAI, Anlage 10, 
Leistungsphase 9: Objektbetreuung), 
ohne eine Gegenleistung dafür zu 	
erhalten.

	� Die Bürgschaft sichert den Anspruch 
des Bauherren auf Rückzahlung des 
Honorars für den Fall der Insolvenz 
des Architekten oder Ingenieurs ab.

	> Zielgruppe 
	 Architekten und Ingenieure.

Bürgschaft zur Absicherung von  

Architekten- und Ingenieurleistungen.

A
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	> Definition 
	 Sicherheit für die Einhaltung der 	
	 vom Auftragnehmer gegenüber dem 	
	 Auftraggeber übernommenen ver-
	 traglichen Verpflichtungen zur 	
	 Ausführung bis zur (Gebrauchs-) 	
	 Abnahme des Gewerkes.

	> Ablauf	
	 Der Auftragnehmer hat aus dem 	
	 Werkvertrag Verpflichtungen zu
	 erfüllen.

	 Zur Absicherung dieser Leistungs-	
	 verpflichtungen des Auftragneh-	
	 mers lässt sich der Auftraggeber –
	 z. B. für den Fall der Insolvenz des 	
	 Auftragnehmers – eine Bürgschaft 	
	 als Sicherheit geben.

	 Mit Abnahme der Leistung wird die 	
	 Bürgschaft zurückgegeben.

	> Zielgruppe 
	 Bauunternehmen, Bauhandwerker, 	
	 Bauträger und Generalunternehmer, 	
	 Unternehmen des Maschinen- und 	
	 Anlagenbaus sowie des Garten- und 	
	 Landschaftsbaus.

Ausführungsbürgschaft.

A

Hinweis

Ist auch Bestandteil der Vertragserfül-

lungsbürgschaft. Die Bürgschaft kann 

Ausführungsansprüche nach dem 

BGB oder der VOB/B absichern.

Konventionalstrafen sind nicht 

Gegenstand der Bürgschaft. Die 

Bürgschaftssumme beträgt in der 

Regel 10 % vom Auftragswert.
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	> Definition 
	 Sicherheit für eine Behörde oder ein 	
	 Unternehmen zur Einhaltung der 
	 Angebotskonditionen im Falle der 	
	 Auftragserteilung.

	> Ablauf
	 Bei der Vergabe eines öffentlichen 	
	 Auftrags muss ein Ausschreibungs-	
	 verfahren durchgeführt werden.
	 Bei privaten Aufträgen kann dies 	
	 ebenfalls vorkommen. Für die Dau- 
	 er der Ausschreibung lässt sich der 	
	 Auftraggeber eine Bietungsbürg-	
	 schaft ausstellen.

	 Abgesichert werden durch die 	
	 Bürgschaft zum einen Mehrkosten, 	
	 die entstehen, wenn der Anbieter 	
	 sein Angebot nicht aufrechterhält.

	� Daneben dient die Bürgschaft auch 
dem Zweck, dass der Bieter den 
Zuschlag zwar erhält, danach aber 

keine weitere Bürgschaft für die 
Vertragserfüllung (einschließlich 
der Abrechnung) stellt.

	 An die Stelle dieser geschuldeten, 	
	 aber nicht erbrachten Vertragser-	
	 füllungsbürgschaft tritt dann die 	
	 Bietungsbürgschaft.

	> Zielgruppe 
	� Unternehmen des Bauhaupt-  

und Ausbaugewerbes, die sich an 
Bietungsverfahren zur Auftrags-
erteilung beteiligen.

Bietungsbürgschaft.

B

Hinweis

Die Laufzeit der Bürgschaft richtet 

sich nach der Dauer der Ausschrei-

bung (3–6 Monate). 

Die Bürgschaftssumme kann bis zu 

5 % des Auftragswerts betragen.
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	> Definition 
	� Absicherung der Vergütungs-

ansprüche des Auftragnehmers  
aus einem Werkvertrag.

	 Der Werkvertrag bezieht sich dabei 	
	 ausschließlich auf die Erstellung
	 eines Bauwerks (Bauhandwerker), 	
	 einer Außenanlage oder eines Teils 	
	 davon.

	> Ablauf	
	 Nach der gesetzlichen Regelung wird 	
	 eine Werklohnforderung erst mit Ab- 	
	 nahme des erstellten Werkes fällig. 

	 Der Auftragnehmer trägt das Vor-	
	 leistungsrisiko sowie das volle In-
	 solvenzrisiko für den Fall, dass der 	
	 Auftraggeber nach Abschluss der 	
	 Leistungen zahlungsunfähig/-un-
	 willig ist.

	 Mit einer Bürgschaft nach § 650f 	
	 BGB, die der Auftragnehmer vom 	
	 Auftraggeber jederzeit verlangen 	
	 kann, sichert der Auftragnehmer 	
	 dieses Risiko ab.

	> Zielgruppe 
	 Unternehmen, die andere Unterneh- 
	 men mit der Erstellung von Bauwer-	
	 ken und Außenanlagen beauftragen 	
	 (Auftraggeber).

Bürgschaft nach § 650f BGB  

(Bauhandwerkersicherung).

B
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	> Definition 
	 Sicherstellung der ordnungsgemä-	
	 ßen Räumung eines Grundstücks 	
	 nach Ablauf des Nutzungsvertrags.

	> Ablauf 
	� Aus § 5 Abs. 3 des Bundes-Immis-

sionsschutzgesetzes (BImSchG)  
ergeben sich für den Betreiber  
von Anlagen im Sinne des § 3 
Abs. 5 BImSchG (z. B. Betriebe,  
von denen umweltschädliche Kon-
taminationen ausgehen können) 
Nachsorgeverpflichtungen. 

	 Hierzu gehört u. a. die Wiederher-	
	 stellung des ordnungsgemäßen Zu-	
	 stands eines Betriebsgeländes nach  
	 dessen Räumung.

	 Die Bürgschaft sichert die Verpflich-	
	 tungen des Betreibers gegenüber 	
	 der Behörde für den Fall seiner 	
	 Insolvenz ab.

	> Zielgruppe 
	 Unternehmen, die ihr Gewerbe 
	 auf der Basis der Genehmigung 
	 nach Bundes-Immissionsschutz-	
	 gesetz betreiben.

Bürgschaft nach Bundes-Immissions- 

schutzgesetz.

B

Hinweis

Bürgschaftsgläubiger sind das  

Regierungspräsidium, die Stadt  

oder die Landkreise.
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	> Definition 
	 Absicherung des Regresses, wenn 	
	 der Auftraggeber Sozialversiche-	
	 rungsbeiträge und Arbeitnehmer-	
	 entgelte zahlt, die der von ihm  
	 beauftragte Subunternehmer nicht 	
	 erbracht hat.

	> Ablauf 
	 Ein Unternehmer (A) beauftragt 	
	 einen anderen Unternehmer (B) mit 	
	 der Erbringung von Bauleistungen. 

	 A haftet für die Verpflichtung von 	
	 B zur Zahlung des Mindestentgelts 	
	 und zur Abführung der Sozialver-
	 sicherungsbeiträge der Mitarbeiter
 	 von B. Den Erstattungsanspruch 
	 gegen B lässt A sich durch eine 	
	 Bürgschaft absichern.

	> Zielgruppe 
	 Unternehmen, die als Nachunter-	
	 nehmer mit der Erbringung von 
	 Bauleistungen beauftragt werden.

Bürgschaft nach § 14 Arbeitnehmerent- 

sendegesetz, § 28 e Sozialgesetzbuch IV.

B
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	> Definition 
	 Absicherung, z. B. für die Erfüllung 	
	 von Verträgen mit Kommunen zur 
 	 Müllentsorgung, zum Winterdienst 
	 oder für die Erfüllung von Verträgen 
 	 zur Betreuung von Gebäuden (Facili- 
	 tymanagement).

	> Ablauf
	 Bei Vertragsvergabe an ein Dienst-	
	 leistungsunternehmen will die Kom-
	 mune die Erfüllung der Verpflich-	
	 tungen aus dem Vertrag auch für 	
	 den Fall der Insolvenz abgesichert 	
	 wissen.

	 Sie verlangt vom Dienstleistungsun-	
	 ternehmen eine Bürgschaft.

	> Zielgruppe 
	 Dienstleistungsunternehmen.

Bürgschaft zur Absicherung von  

Dienstleistungsverträgen.

D

Hinweis

Absicherung von Mehrkosten des 

Auftraggebers wegen der Unterbre-

chung von Dienstleistungsverträgen 

bei Insolvenz des Dienstleistungs-

unternehmens.
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	> Definition 
	� Die Bürgschaft ist eine finanzielle 

Sicherheit, die die Entsorgung 
der Elektro- und Elektronikge-
räte sicherstellen soll, wenn in 
einer Geräteart kein Hersteller 
mehr registriert ist und damit im 
Rahmen der Abholkoordination 
niemand mehr zur Rücknahme  
und Entsorgung der Altgeräte  
verpflichtet werden kann. 

	� Das ElektroG sieht für diesen Fall 
vor, dass die öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträger die Entsorgung 
selbst vornehmen und die stiftung 
ear (www.stiftung-ear.de) diesen 
die hierfür anfallenden Kosten 
erstattet (§ 34 ElektroG).

	> Ablauf	
	� Ein Unternehmen verkauft oder 

importiert Elektrogeräte in der 
Bundesrepublik Deutschland. Nach 
dem ElektroG ist es unter bestimm-
ten Voraussetzungen verpflichtet, 
gegenüber der stiftung elektro-
altgeräte register eine Sicherheit 
zu stellen für die Erfüllung seiner 
Rücknahmeverpflichtungen bzw. 
seiner anteiligen Kostenübernah-
meverpflichtung.

	> Zielgruppe 
	 �Unternehmen, die Elektrogeräte 

in Deutschland verkaufen oder 
importieren.

Bürgschaft nach ElektroG.

E
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	> Definition 
	 Vertragserfüllungsbürgschaft, die
 	 ein Bauunternehmer für die ord-
	 nungsgemäße Ausführung der  
	 Erschließung eines Bau-, Gewerbe- 	
	 oder Industriegebiets gegenüber 	
	 der Stadt oder Gemeinde zu stellen 	
	 hat.

	> Ablauf	
	� Für den Fall, dass der Bauunter- 

nehmer öffentlichen Erschließungs-
maßnahmen nicht vertragsgemäß 
nachkommt, lässt sich die Stadt oder 
Gemeinde eine Bürgschaft zur Siche-
rung dieser Verpflichtungen geben.

	> Zielgruppe 
	 Bauunternehmen/Erschließungs-	
	 gesellschaften.

Bürgschaft zur Absicherung von  

Erschließungsmaßnahmen.

E
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	> Definition 
	� Absicherung von Forderungen aus 

Factoringverträgen.

	> Ablauf	
	� Ein Unternehmer schließt einen 

Vertrag mit einem Factoring- 
unternehmen, nachdem er  
Forderungen an den Factor 
verkauft. Der Factor verlangt 
eine Sicherheit dafür, dass die 
Forderungen auch tatsächlich 
bestehen und nicht mit Einreden, 
Einwendungen oder Gegenrechten 
anderer oder mit Ansprüchen 
gemäß § 13 c UStG behaftet sind, 
die Forderungen nicht nachträg-
lich verändert werden und keinem 
vertraglichen Abtretungsverbot 
unterliegen.

	> Zielgruppe 
	 �Unternehmen, die Factoring 

betreiben möchten.

Factoringbürgschaft.*

F

*ohne Mustertext

Hinweis

Die Bürgschaft bezieht sich nicht auf 

eventuelle Forderungsausfälle des 

Factoringunternehmens im Zusam-

menhang mit der Delkredereüber-

nahme. Ebenfalls ausgeschlossen von 

der Bürgenhaftung sind Ansprüche 

aufgrund unerlaubter Handlungen.
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	> Definition 
	 Bürgschaft zur Absicherung der 	
	 Bezahlung online ausgestellter Flug-	
	 tickets gegenüber der International 	
	 Air Transport Association (IATA).

	> Ablauf	
	 Ein Reisebüro möchte am Online-	
	 Buchungssystem der IATA teil-
	 nehmen.

	 Zur Absicherung aller gegenwärti-
	 gen und künftigen Verbindlichkei-
	 ten des Reisebüros lässt sich die 	
	 IATA eine Bürgschaft geben.

	> Zielgruppe 
	 Reisebüros, die am IATA Billing & 	
	 Settlement Plan (BSP) teilnehmen 	
	 und über das BSP-System abrech-	
	 nen, oder Luftverkehrsgesellschaf-	
	 ten, die am IATA Cargo Accounts 	
	 Settlement System teilnehmen 	
	 (CASS).

IATA-Bürgschaft.

I
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	> Definition 
	 Absicherung von Forderungen aus 	
	 Leasingverträgen.

	> Ablauf	
	� Ein Leasinggeber schließt mit 

einem Unternehmen einen Leasing-
vertrag, z. B. über eine Maschine, ab 
und lässt sich für seinen Anspruch 
auf Zahlung der monatlichen Lea-
singraten eine Bürgschaft geben.

	> Zielgruppe 
	 �Unternehmen, die einen Leasing-

vertrag mit Sicherheit geschlossen 
haben.

Leasingbürgschaft.

L
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«Vorstandsleiste_RuV_Adresse_Raiffeisenpl» 
  Seite 1 von 1 

«Adresse_RV_Deutschland_Raiffeise
nplatz» Leasingbürgschaft  

123 97 123456789 / 00000 
 
Leasingnehmer GmbH 
Musterstraße 1 
12345 Musterstadt 
 

- nachstehend „Schuldner“ oder „Leasingnehmer“ genannt - 

und 
  

Leasinggeber GmbH 
Musterstr. 1 
12345 Musterstadt 
 

- nachstehend „Gläubiger“ oder „Leasinggeber“ genannt - 

 
haben am TT.MM.JJJJ folgenden Leasingvertrag über das Leasingobjekt ________________________________ 
abgeschlossen: 
Vertragsnummer:  __________________________ 

Monatliche Leasingrate: __________________________ EUR 
Wert des Leasingobjekts: __________________________ EUR 

Danach hat der Schuldner für die Ansprüche des Gläubigers auf Zahlung der monatlichen Leasingraten aus dem 
oben benannten Leasingvertrag Sicherheit zu leisten. 
 
Dies vorausgeschickt, übernimmt die  
 

R+V Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden 
-nachstehend „Bürge“ genannt- 

 
gegenüber dem Gläubiger die Bürgschaft bis zu einem Höchstbetrag von  
 

Euro **00.000,00** 
in Worten: **Null-Null-Null-Null-Null 00/100** Euro 

 
zur Sicherung der Ansprüche des Gläubigers gegen den Schuldner auf Zahlung der monatlichen Leasingraten aus 
dem oben benannten Leasingvertrag, einschließlich Zinsen und Kosten.  
 
Sonstige Ansprüche, insbesondere auf Zahlung eines Restwertes im Rahmen eines eventuell vereinbarten 
Andienungsrechts bzw. einer Ankaufsverpflichtung, sind nicht durch diese Bürgschaft besichert. 

Der Bürge kann aus dieser Bürgschaft in Anspruch genommen werden, wenn der Gläubiger zur Erfüllung seiner 
Ansprüche gegen den Schuldner das Objekt verwertet hat. Soweit, nach schriftlicher Erklärung des Gläubigers, eine 
Objektverwertung, insbesondere infolge Untergangs, Verschlechterung, Abhandenkommen oder Unauffindbarkeit 
des Objekts beim Schuldner, nicht möglich ist, tritt an die Stelle des Objektes ein für dieses erlangtes Surrogat, 
insbesondere Versicherungsleistungen Dritter. Ist auch ein Surrogat in diesem Sinne nicht vorhanden oder nicht 
verwertbar, ist die Verwertung nicht Voraussetzung der Inanspruchnahme. 
 
Der Bürge verzichtet auf die Einreden der Anfechtbarkeit, der Aufrechenbarkeit und der Vorausklage (§§ 770, 
771 BGB). Der Bürge kann nur auf die Zahlung von Geld in Anspruch genommen werden. 
 
Die Bürgschaft erlischt am ____________. Die Bürgschaftsverpflichtung erlischt unabhängig vom Ablauf der Frist 
auch mit Rückgabe der Bürgschaftsurkunde im Original an den Bürgen. 
 
«Rechtswahl_Deutsch» «Gerichtsstand_WI» 
 
Wiesbaden, 11. Dezember 2019      R+V Allgemeine Versicherung AG 
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	> Definition 
	� Absicherung von Forderungen aus 

Betreiberverträgen der Lotteriege-
sellschaft.

	> Ablauf
	� Eine Lotteriegesellschaft schließt 

einen Geschäftsbesorgungsvertrag 
mit einem Unternehmen, das eine 
Lotto-Toto-Verkaufsstelle betrei-
ben möchte, und lässt sich für den 
Fall der Insolvenz eine Bürgschaft 
geben.

	> Zielgruppe 
	 �Unternehmen, die eine Lotto-Toto-

Verkaufsstelle betreiben möchten.

Lottobürgschaft.*

L

*ohne Mustertext
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	> Definition 
	 Absicherung von Mängelansprü-	
	 chen des Auftraggebers. Die Bürg-	
	 schaft sichert die Ansprüche nach 	
	 der Abnahme der Werkleistung ab.

	> Ablauf	
	 Für den Fall, dass der Auftragneh-
	 mer die vereinbarte Leistung un-
	� sachgemäß ausführt und Mängel  

am Gewerk auftreten, hat der 
Auftraggeber bei entsprechender 
Vereinbarung die Möglichkeit, 
einen Betrag von 3–5 % der Vertrags- 
summe als Sicherheit einzubehalten.

	 Dieser Sicherheitseinbehalt kann 	
	 durch die Herausgabe einer Bürg-	
	 schaft abgelöst werden.

	 Durch Aushändigung der Bürg-	
	 schaftsurkunde kann der Auftrag-	
	 nehmer den vereinbarten Sicher-	
	 heitseinbehalt beim Auftraggeber 	
	 ablösen und die Auszahlung der 	
	 vollen Rechnungssumme verlangen.

	> Zielgruppe 
	 Bauunternehmen, Bauhandwerker, 	
	 Bauträger und Generalunternehmer, 	
	 Unternehmen des Maschinen- und 	
	 Anlagenbaus sowie des Garten- und 	
	 Landschaftsbaus.

Bürgschaft für Mängelansprüche
(früher Gewährleistungsbürgschaft).

M

Hinweis

Die gesetzliche Grundlage für den 

Werkvertrag ergibt sich aus  

§§ 631 ff. BGB. Eine Sicherheit kann 

nur verlangt werden, wenn dies im 

Vertrag ausdrücklich vereinbart ist. 

Die Bürgschaft kann Mängelansprü-

che nach dem BGB oder der VOB/B 

absichern.

R+V bietet für diesen Sicherungs-

zweck auch Avalstandardtexte in 

englischer Sprache an.
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	> Definition 
	� Kaution für Ansprüche des Ver-

mieters gegen den Mieter aus 
einem Mietvertrag über bewegliche 
Sachen.

	> Ablauf	
	� Bei Abschluss eines Mietvertrags 

muss der Mieter dem Vermieter 
eine Sicherheit stellen, z. B. für 
Forderungen aus Geräte-/Gegen-
standsmiete.

	> Zielgruppe 
	 �Unternehmen mit angemieteten 

Gegenständen, für die eine Sicher-
heit hinterlegt werden muss.

Mietbürgschaft für bewegliche Sachen.

M
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«Adresse_RV_Deutschland_Raiffeise
nplatz» Bürgschaft  

123 97 123456789 / 00000 
 
Mustermieter GmbH 
Musterstraße 1 
12345 Musterstadt 
 

- nachstehend „Schuldner“ oder „Mieter“ genannt - 

und 
  

Mustervermieter GmbH 
Musterstr. 1 
12345 Musterstadt 
 

- nachstehend „Gläubiger“ oder „Vermieter“ genannt - 

haben am TT.MM.JJJJ einen gewerblichen Mietvertrag über _____________ abgeschlossen: 
 
Vertragsnummer:   ______________ 

Vertragsdatum:    ______________ 
Monatlicher Mietzins:   ______________ EUR 

 
Danach hat der Schuldner für alle Ansprüche auf Zahlung des Mietzinses des Vermieters gegen ihn als Mieter aus 
dem oben benannten Mietvertrag sowie aus Anlass seiner Beendigung Sicherheit zu leisten. 
 
Dies vorausgeschickt, übernimmt die  
 

R+V Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden 
-nachstehend „Bürge“ genannt- 

 
gegenüber dem Gläubiger die selbstschuldnerische Bürgschaft zur Absicherung seiner Ansprüche gegen den 
Mieter auf Zahlung des Mietzinses bis zu einem Höchstbetrag von 
 

Euro **00.000,00** 
in Worten: **Null/Null/Null/Null/Null 00/100** Euro 

 
einschließlich Zinsen und Kosten.  
 
Der Bürge verzichtet auf die Einreden der Anfechtbarkeit, der Aufrechenbarkeit und der Vorausklage (§§ 770, 
771 BGB). Der Bürge kann nur auf die Zahlung von Geld in Anspruch genommen werden. 
 
Die Bürgschaft ist befristet und erlischt am ____________. Die Bürgschaftsverpflichtung erlischt unabhängig vom 
Ablauf der Frist auch mit Rückgabe der Bürgschaftsurkunde im Original an die R+V Allgemeine Versicherung AG. 
 
Für das Bürgschaftsverhältnis gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Gerichtsstand ist Wiesbaden. 
 
 
Wiesbaden, 11.12.2019       R+V Allgemeine Versicherung AG 
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	> Definition 
	� Kaution für Ansprüche des Ver-

mieters gegen den Mieter aus 
einem gewerblichen Mietvertrag.

	> Ablauf	
	 Bei Abschluss eines Mietvertrags 	
	 muss der Mieter dem Vermieter in 	
	 der Regel eine Sicherheit stellen, 	
	 z. B. durch eine Abtretung oder 
	 eine Bankbürgschaft. 

	 Diese Sicherheit kann durch eine 	
	 Bürgschaft der R+V ersetzt werden.

	> Zielgruppe 
	 Unternehmen mit angemieteten 	
	 Räumen.

Mietbürgschaft für Gewerbeobjekte.

M
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	> Definition 
	� Verbürgt werden Rückgriffsansprü-

che des Auftraggebers gegenüber 
seinem Auftragnehmer, wenn der 
Auftragnehmer oder einer der 
Subunternehmer den im Rahmen 
des Auftrages eingesetzten Arbeit-
nehmern nicht den gesetzlichen 
Mindestlohn gezahlt hat und der 
Auftraggeber deshalb in Anspruch 
genommen wird.

	> Ablauf 
	� Der Auftraggeber erteilt dem 

Auftragnehmer einen Auftrag. Der 
Auftragnehmer ist dazu verpflich-
tet, sämtlichen Arbeitnehmern, 
die an dem Auftrag mitarbeiten, 
den gesetzlichen Mindestlohn zu  
zahlen oder dafür zu sorgen, dass 
eingesetzte Subunternehmer ihren 
Arbeitnehmern ebenfalls den 
gesetzlichen Mindestlohn zahlen. 

	� Sowohl Auftraggeber als auch Auf-
tragnehmer haften für die Zahlung 
des gesetzlichen Mindestlohns.	
�Dieses Haftungsrisiko des Auftrag-
gebers sichert die Bürgschaft nach 
dem Mindestlohngesetz ab.

	> Zielgruppe 
	 �Auftragnehmer, die Aufträge für 

andere Firmen ausführen und dem 
Auftraggeber für die Zahlung des 
Mindestlohns Sicherheit stellen 
müssen.

Bürgschaft nach § 13 Mindestlohngesetz.

M
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	> Definition 
	 Kaution für die Bezahlung von ge-
	 liefertem Mineralöl.

	> Ablauf	
	 Die Mineralölgesellschaften liefern 	
	 Mineralöl an gewerbliche Kunden,
	 z. B. Tankstellen. 

	 Der Tankstellenbetreiber hat eine 	
	 Kaution für die Bezahlung des ge-
	 lieferten Mineralöls zu stellen.

	� Die Bürgschaft dient der Sicherheit 
der Mineralölgesellschaft, wenn der 
Tankstellenpächter ihre Forderun-
gen nicht mehr bezahlen kann.

	> Zielgruppe 
	 Tankstellen, Frachtführer und 
	 Speditionen mit eigenem Tanklager.

Mineralölbürgschaft.

M
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	> Definition 
	 Verbürgt werden Rückzahlungsver-	
	 pflichtungen aus Darlehen des Mitar-
	 beiters an den Arbeitgeber für den 	
	 Fall der Insolvenz des Arbeitgebers.

	> Ablauf	
	 Der Arbeitnehmer hat die Möglich-	
	 keit, z. B. durch partiellen Lohn-	
	 verzicht, Unternehmensbeteiligun-
	 gen zu erwerben. 

	 Der Arbeitgeber ist verpflichtet den 	
	 Rückzahlungsanspruch gegen Insol-
	 venz abzusichern, z. B. durch eine 	
	 Bürgschaft.

Bürgschaft zur Absicherung von 

Mitarbeiterbeteiligungen.

M

Hinweis

Nur für Beteiligungen, die als Fremd-

kapital in das Unternehmen eingehen 

(Darlehen). 

Mitarbeiterbeteiligungen, die in 

das Eigenkapital des Arbeitgebers 

einfließen, können nicht abgesichert 

werden. Beteiligungen Dritter am 

Unternehmen aus Gründen der 

Gewinnmaximierung können eben-

falls nicht abgesichert werden.

	> Zielgruppe 
	 Unternehmen, die ihren Mitarbei-
	 tern Beteiligungen anbieten.
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	> Definition 
	 Absicherung der Rückzahlung von 	
	 Zuschüssen für stillgelegte land- 
	 wirtschaftliche Flächen, falls die 
	 angebauten Erzeugnisse in die 
	 Nahrungsmittelkette fließen.

	> Ablauf	
	 Landwirte erhalten EU-Zuschüsse, 	
	 falls sie nachwachsende Rohstoffe
	 oder Energiepflanzen anbauen. Da-
	 neben erhalten sie Zuschüsse, wenn 	
	 sie Flächen stilllegen. Subventionen	
	 für nachwachsende Rohstoffe und
 	 für Flächenstilllegungen können
	 kombiniert werden. Auf den still-
	 gelegten Flächen kann z. B. Raps 	
	 für Benzin angebaut werden. Ener-
	 giepflanzen werden nur allein sub-
	 ventioniert. Die Verarbeitung der
 	 nachwachsenden Rohstoffe und
	 Energiepflanzen wird überwacht. 
	 Gleich ob Rohstoffe oder Energie-
	 pflanzen: Aus der Ernte müssen 	
	 bestimmte Erträge (z. B. Rapsdiesel) 	
	 hergestellt werden. Werden die Men- 
	 gen nicht erreicht oder amtlich vor-

	 gegebene Meldefristen nicht einge-	
	 halten, haftet die Bürgschaft. Liegt
	 ein Verstoß vor, muss der Landwirt 
	 die erhaltenen Subventionen zurück- 
	 zahlen. Wenn er für die Fläche eine 
	 Stilllegungsprämie bekommen hat,  
	 muss er auch diese zurückzahlen.  
	 Auch dafür haftet die Bürgschaft.

	> Zielgruppe 
	 Unternehmen, denen Zuschüsse für 	
	 die Stilllegung landwirtschaftlich
 	 genutzter Flächen gewährt werden.

Bürgschaft für nachwachsende Rohstoffe.

N

Hinweis

Bürgschaftsgläubiger ist die Bun-

desanstalt für Landwirtschaft und 

Ernährung (BLE). Grundlagen sind 

europäische Verordnungen:

> �Nachwachsende Rohstoffe auf 

stillgelegten Flächen: VO (EG)  

Nr. 1973/04

> �Energiepflanzen auf nicht stillge- 

legten Flächen: VO (EG) Nr.1973/04
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	> Definition 
	� Verbürgt werden nach Artikel 6 der 

Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 
Ansprüche einer Behörde bei nicht 
ordnungsgemäßer Verbringung von 
Abfällen. 

	> Ablauf	
	� Unternehmen erhalten eine 

behördliche Genehmigung zur 
Beförderung und Entsorgung von 
Abfällen. Nach dem Genehmi-
gungsbescheid müssen sie gegen-
über der Behörde eine Sicherheit 
erbringen. Die Sicherheit wird für 
den Fall erbracht, dass der Abfall 
illegal gelagert wird und dann auf 
Kosten des Staates entsorgt wer-
den muss.

	> Zielgruppe 
	 �Unternehmen, die mit behördlicher 

Genehmigung Abfälle befördern 
und entsorgen.

Notifizierungsbürgschaft  
(Forderungen aus Abfallverbringung).

N
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	> Definition 
	� Kaution für Ansprüche des Ver-

pächters gegen den Pächter aus 
einem Pachtvertrag über gewerb-
liche Objekte. 

	> Ablauf	
	� Bei Abschluss eines Pachtvertrags 

über gewerblich genutzte Objekte 
muss der Pächter dem Verpächter 
in der Regel eine Sicherheit stellen 
für die monatliche Pachtzahlung 
und Ansprüche aus Anlass der 
Beendigung des Pachtvertrags.

	> Zielgruppe 
	 �Unternehmen mit gepachteten 

Objekten.

Pachtbürgschaft für Gewerbeobjekte.

P
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«Adresse_RV_Deutschland_Raiffeise
nplatz» Pachtbürgschaft für Gewerbeobjekte 

000/97/000000000/00000 
 
Mustergesellschaft 
Musterstraße 1 
12345 Musterstadt 
 

- nachstehend „Schuldner“ oder „Pächter“ genannt - 

und 
  

Beispielgesellschaft 
Beispielsstraße 2 
54321 Beispielstadt 
 

- nachstehend „Gläubiger“ oder „Verpächter“ genannt 
- 

 
haben am TT.MM.JJJJ einen Pachtvertrag über ein Gewerbeobjekt geschlossen: 
 
Vertragsnummer   000 
Objekt     Gebäude 
Anschrift    Ort 
Monatliche Pachtzahlung:  Euro 0.000,00  
 
Danach hat der Schuldner für alle Ansprüche des Verpächters gegen ihn als Pächter aus dem Pachtvertrag 
sowie aus Anlass seiner Beendigung Sicherheit zu leisten. 
 
Dies vorausgeschickt übernimmt die  
 

R+V Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden 
 
gegenüber dem Gläubiger die Bürgschaft bis zu einem Höchstbetrag von  
 

Euro **00.000,00** 
in Worten: **Null/Null/Null/Null/Null** Euro 

 
zur Sicherung aller künftig fällig werdenden oder entstehenden Ansprüche des Gläubigers gegen den 
Schuldner aus dem Pachtvertrag sowie aus Anlass seiner Beendigung. 
 
Die Bürgschaft hat folgenden Inhalt: 
- Die Bürgschaft wird selbstschuldnerisch übernommen, d.h. auf die Einrede der Vorausklage wird 

verzichtet. 
- Auf die Einrede der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit wird verzichtet (§ 770 BGB). Die Einrede 

der Aufrechenbarkeit nach § 770 Abs. 2 BGB kann jedoch geltend gemacht werden, soweit die 
Gegenforderung des Schuldners unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. 

- Der Bürgschaftsanspruch ist nur auf Zahlung von Geld gerichtet. 
- Die Bürgschaft ist unbefristet. Die Bürgschaftsverpflichtung erlischt mit Rückgabe der 

Bürgschaftsurkunde im Original an die R+V Allgemeine Versicherung AG. 
- Für das Bürgschaftsverhältnis gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
- Der Gerichtsstand ist Wiesbaden. 
 
Hinweis nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG): 
Eine Bürgschaft ist kein Versicherungsvertrag. Darum nehmen wir nicht an einem Schlichtungsverfahren teil 
und sind auch nicht dazu verpflichtet. 
 
Wiesbaden, 11.12.2019       R+V Allgemeine Versicherung AG 
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	> Definition 
	� Absicherung von Forderungen 

gegenüber Betreibern von Post-
agenturen (Deutsche Post AG).

	> Ablauf
	� Ein Unternehmen schließt mit der 

Deutschen Post AG einen Vertrag, 
auf dessen Grundlage der Versi-
cherungsnehmer Postagenturen 
betreiben darf. Für die vertragsge-
mäße Erfüllung daraus entstehender 
Verpflichtungen muss der Versiche-
rungsnehmer der Deutschen Post AG 
eine Sicherheit stellen.

	> Zielgruppe 
	 �Dienstleistungsunternehmen, die 

eine Postagentur betreiben möchten.

Postbürgschaft.*

P

*ohne Mustertext
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	> Definition 
	� Hat jemand aus einem Gerichts-

urteil Ansprüche gegenüber einem 
Schuldner, kann er diese teilweise 
nur mit einer Sicherheitsleistung 
durchsetzen. Andererseits ist es 
dem Schuldner evtl. erlaubt, die 
Durchsetzung mit einer Sicherheit 
abzuwenden.

	> Ablauf	
	� Will der Gläubiger beispielsweise 

aus einem nicht rechtskräftigen 
Urteil vollstrecken, muss er dem 
Schuldner Sicherheit für den Fall 
leisten, dass das Urteil in der nächs- 
ten Instanz aufgehoben wird. Der 
Schuldner ginge leer aus, wenn der 
Kläger zwischenzeitlich insolvent 
geworden ist und nicht zurückzah-
len kann.

	� Neben dieser häufigsten Form der 
Prozessbürgschaft gibt es noch 
zahlreiche andere Fälle, in denen 
Sicherheit wegen einer Gerichts-
entscheidung zu stellen ist, z. B.:

	 – �Der Schuldner kann die Vollstre-
ckung durch Sicherheitsleistung 
abwenden, wenn gegen ihn ein 
Versäumnisurteil ergangen ist.

	 – �Entsteht für den Schuldner durch 
die Vollstreckung ein nicht wie-
dergutzumachender Nachteil, so 
kann er auch die Vollstreckung 
durch Sicherheitsleistung abwen-
den (vgl. § 712 ZPO).

	 – �In einem Prozessvergleich ist eine 
Sicherheitsleistung vereinbart.

	> Zielgruppe 
	 �Unternehmen, die Sicherheit auf-

grund einer gerichtlichen Ent-
scheidung zu stellen haben.

Prozessbürgschaft.

P

Hinweis

In § 108 ZPO sind nur Bürgschaften 

eines Kreditinstituts genannt. Soll die 

Bürgschaft durch einen Kreditversi-

cherer gestellt werden, muss das im 

Urteil ausdrücklich zugelassen sein.
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	> Definition 
	 Absicherung der Befüllung und 
	 Bepflanzung (Rekultivierung) von 	
	 Flächen, z. B. nach Ausbeutung 	
	 einer Kiesgrube, gegenüber der 
	 Behörde, die die Schürferlaubnis 	
	 erteilt hat.

	> Ablauf	
	 Werden Genehmigungen, z. B. im 	
	 bergbaulichen Bereich, zum Abbau 	
	 von Rohstoffen erteilt, ist der Un-
	 ternehmer nach Beendigung der 	
	 Abbaumaßnahmen zur Wiederher-	
	 stellung der genutzten Flächen 	
	 verpflichtet.

	> Zielgruppe 
	 Unternehmen, die zur Rekultivie-
	 rung der genutzten Flächen ver-
	 pflichtet sind, z. B. im Bergbau.

Rekultivierungsbürgschaft.

R

Hinweis

In der Regel hat diese Bürgschaft 

lange Laufzeiten und wird daher mit 

einer Kündigungsklausel versehen. 

Vergleichbar ist sie mit der Bürg-

schaft nach dem Bundes-Immissions- 

schutzgesetz.
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	> Definition 
	� Absicherung der Forderungen 

gegenüber Tankstellenbetreibern. 

	> Ablauf	
	� Bei Abschluss eines Vertrags über 

den Betrieb einer Tankstelle sollen 
fortlaufend entstehende Ansprüche 
des gesamten Geschäftsbetriebs, 
z. B. aus Lieferungen von Mineralöl 
und sonstigen Warenlieferungen, 
abgesichert werden.

	> Zielgruppe 
	 �Tankstellenbetreiber. 

Tankstellenbürgschaft.

T
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«Vorstandsleiste_RuV_Adresse_Raiffeisenpl» 
Seite 1 von 1 

«Adresse_RV_Deutschland_Raiffeise
nplatz» Tankstellenbürgschaft 

000/97/000000000/00000 
 
Mustergesellschaft 
Musterstraße 1 
12345 Musterstadt 
 

- nachstehend „Schuldner“ genannt - 

und 
  

Beispielgesellschaft 
Beispielsstraße 2 
54321 Beispielstadt 
 

- nachstehend „Gläubiger“ genannt - 

haben am TT.MM.JJJJ folgenden Vertrag über den Betrieb einer Tankstelle geschlossen:  
 
Vertragsnummer:   000 
Anschrift Tankstelle:  Musterallee, 12345 Musterstadt 
 
Aus der sich aus dem Vertrag ergebenden dauernden Geschäftsbeziehung entstehen dem Gläubiger laufend Ansprüche 
gegenüber dem Schuldner. Der Schuldner hat seinerseits eine Sicherheit für die sich aus dem Vertragsverhältnis 
ergebenden Ansprüche des Gläubigers zu stellen. 
 
Dies vorausgeschickt übernimmt die  
 

R+V Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden 
 
gegenüber dem Gläubiger die Bürgschaft bis zu einem Höchstbetrag von  
 

Euro **00.000,00** 
in Worten: **Null/Null/Null/Null/Null** Euro 

 
zur Sicherung der künftig entstehenden Ansprüche des Gläubigers gegen den Schuldner aus dem beschriebenen 
Vertragsverhältnis, einschließlich Zinsen, Kosten und sonstigen Nebenforderungen. 
 
Die Bürgschaft hat folgenden Inhalt: 
- Die Bürgschaft wird selbstschuldnerisch übernommen, d.h. auf die Einrede der Vorausklage wird verzichtet. 
- Auf die Einrede der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit wird verzichtet (§ 770 BGB). Die Einrede der 

Aufrechenbarkeit nach § 770 Abs. 2 BGB kann jedoch geltend gemacht werden, soweit die Gegenforderung des 
Schuldners unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. 

- Der Bürgschaftsanspruch ist nur auf Zahlung von Geld gerichtet. 
- Die Bürgschaft ist unbefristet. Die Bürgschaftsverpflichtung erlischt mit Rückgabe der Bürgschaftsurkunde im 

Original an die R+V Allgemeine Versicherung AG. 
- Die Bürgschaft kann unter Einhaltung einer Frist von einem Monat gekündigt werden. Mit Wirksamwerden der 

Kündigung beschränkt sich die Bürgschaftsverpflichtung auf den Bestand der zu diesem Zeitpunkt bereits 
entstandenen Forderungen. Die Vereinbarungen aus dem Bürgschaftsverhältnis gelten bis zur Erfüllung dieser 
Forderungen weiter. Unabhängig von einer Kündigung oder dem Bestand von Forderungen erlischt die 
Bürgschaftsverpflichtung mit Rückgabe der Bürgschaftsurkunde an die R+V Allgemeine Versicherung AG. 

- Für das Bürgschaftsverhältnis gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
- Der Gerichtsstand ist Wiesbaden. 
 
Wiesbaden, 11.12.2019      R+V Allgemeine Versicherung AG 
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	> Definition 
	 Bürgschaft für Verbraucher als 	
	 Sicherheit „für die rechtzeitige  
	 Herstellung des Werks ohne 		
	 wesentliche Mängel“ nach § 650m 
	 Abs. 2 BGB.

	> Ablauf	
	� Wenn ein Bauunternehmer mit 

einem Verbraucher als Bauherren 
im Rahmen eines Verbraucherbau-
vertrages Abschlagszahlung ver-
einbart, so muss er dem privaten 
Auftraggeber eine Verbraucherbau-
bürgschaft stellen.

	> Zielgruppe 
	 Bauträger, Bauunternehmer.

Verbraucherbaubürgschaft nach  

§ 650m Abs. 2 BGB.

V

Hinweis

�Die Bürgschaft muss in Höhe von 5 % 

der Vergütungsansprüche des Auf-

traggebers gegenüber Verbrauchern 

übernommen werden, die die Errich-

tung eines Hauses oder vergleich-

baren Bauwerks beauftragt haben.
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	> Definition 
	 Absicherung sämtlicher Verpflich-
	 tungen des Auftragnehmers gegen-
	 über dem Auftraggeber aus dem 	
	 geschlossenen Werkvertrag (Aus-
	 führung, Gewährleistung, Über-
	 zahlungen, Schadenersatz usw.).

	> Ablauf
	 Die Vertragserfüllungsbürgschaft ist  
	 eine Kombination der Ausführungs-
	 bürgschaft und der Bürgschaft für 	
	 Mängelansprüche. 

	 Sie besichert die Ansprüche vom 	
	 Vertragsbeginn bis zur Verjährung 	
	 der Mängelansprüche.

	> Zielgruppe 
	� Bauunternehmen, Bauhandwerker, 	

Bauträger und Generalunterneh-
mer, Unternehmen des Maschi-
nen- und Anlagenbaus sowie des 
Garten- und Landschaftsbaus.

Vertragserfüllungsbürgschaft.

V

Hinweis

�Die Bürgschaft kann sowohl Ansprü-

che nach BGB als auch nach der 

VOB/B absichern. 

R+V bietet für diesen Sicherungs-

zweck auch Avalstandardtexte in 

englischer Sprache an.
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	> Definition 
	� Verbürgt werden Ansprüche des 

Auftraggebers auf Rückzahlung 
geleisteter Vorauszahlungen gegen 
seinen Auftragnehmer.

	> Ablauf 
	� Der Auftraggeber leistet eine 

Vorauszahlung an seinen Auftrag-
nehmer – etwa zur Abdeckung der 
Kosten für die Materialbeschaffung.

	� Das Risiko des Verlustes dieser 
Vorleistung – z. B. wegen Insolvenz 
des Auftragnehmers – sichert die 
Vorauszahlungsbürgschaft ab.

	> Zielgruppe 
	� �Unternehmen, die für Vorleistungen 

Vorauszahlungen von ihren Auftrag-
gebern erhalten.

Vorauszahlungsbürgschaft.

V
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	> Definition 
	 Sicherung der Zahlung von zukünf-	
	 tigen Forderungen aus der Lieferung 	
	 von Waren.

	> Ablauf	
	 Der Versicherungsnehmer erhält von 
	 einem Lieferanten Waren auf Rech-	
	 nung mit einem Zahlungsziel.

	 Der Lieferant lässt sich das Insol-
	 venzrisiko des Abnehmers durch 	
	 eine Bürgschaft absichern.

	> Zielgruppe 
	 Unternehmen, deren Lieferanten 	
	 eine Absicherung der Forderungen 	
	 aus Warenlieferungen verlangen.

Bürgschaft für Warenlieferungen.

W
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	> Definition 
	 Absicherung der Pflicht zur Zah-
	 lung von Zoll- und Steuerschulden 	
	 gegenüber dem Hauptzollamt.

	> Ablauf	
	 Für das Importieren von Waren wer-	
	 den Zölle und Einfuhrabgaben fällig.

	 Für deren Stundung verlangt die 	
	 Zollverwaltung eine Bürgschaft.

	> Zielgruppe 
	 Importeure, Spirituosenhersteller, 	
	 Tabakwarenindustrie.

Zollbürgschaft.

Z

Hinweis

Der Wortlaut ist in der Regel  

zwingend vorgeschrieben.
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